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Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Süd ; Weißenfels 

 
AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, FLURNEUORDNUNG UND FORSTEN SÜD 

MÜLLNERSTRASSE 59, 06667 WEISSENFELS 
 
Bodenordnungsverfahren Gleina/Laucha 
Aktenzeichen: 611 / 240 BLK 002 
 

 
Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g 

 
L A D U N G 
zur Bekanntgabe des Bodenordnungsplanes im Termin nach § 59 in Verbindung mit § 63  
Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) vom 03.07.1991 (BGBl.1418) und  
§ 59 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) 
 
Der Bodenordungsplan fast die Ergebnisse des Bodenordnungsverfahrens zusammen. 
Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt durch Auslegung und Durchführung des Anhörungstermins, 
wie folgt: 
 

1. Auslegung 
Der Bodenordnungsplan liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten (Teilnehmer und 
Nebenbeteiligte) im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd in 06667 Weißenfels, 
Müllnerstr. 59 für den Zeitraum von 14 Tagen, ab dem 12.04.2012 während der allgemeinen 
Dienstzeit aus. 
Darüber hinaus erfolgt die Auslegung im Anhörungstermin gemäß 2. im Gemeindeamt Gleina, 
Hauptstraße 47 in 06632 Gleina in der angegebenen Zeit. 
 
2. Anhörungstermin 
Termin zur Anhörung der Beteiligten und zur Bekanntgabe des Bodenordnungsplanes nach § 59 in 
Verbindung mit § 63 Abs. 2 LwAnpG  wird bestimmt auf 
 

Donnerstag, den 26.04.2012 in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr 
und 

Freitag, den 27.04.2012 in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr 
im 

Gemeindeamt Gleina, Hauptstraße 47 in 06632 Gleina 
 
Sie werden hiermit zu der Anhörung geladen.  
Einer der benannten Termine kann wahlweise wahrgenommen werden. 
 
Gemäß Festsetzung des Bodenordungsplanes erfolgt mit der Planbekanntgabe zugleich die 
Grenzfeststellung und Abmarkung der Gebietsgrenze nach § 16 VermKatG LSA. Die Eigentümer 
der in der Liste der außen anliegenden Flurstücke benannten Flurstücke werden hiermit als 
Nebenbeteiligte gleichermaßen geladen. 
 
Erläuterung 
Ein Beauftragter des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd sowie ein Vertreter 
der Grontmij GmbH, als die mit dem Verfahren beauftragte geeignete Stelle gemäß § 53 (4) 
LwAnpG, wird den Bodenordnungsplan auf Wunsch an Ort und Stelle erläutern. 
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Sie können Widerspruch gegen den Inhalt des Bodenordnungsplanes einschließlich der Feststellung 
der Grenze des Verfahrensgebiets zur Vermeidung des Ausschlusses nur im Ausschlusstermin 
vorbringen. 
 
Falls kein Widerspruch erhoben und keine Auskünfte gewünscht werden, ist ein Erscheinen zum 
Termin nicht erforderlich. 
 
Weißenfels, 01.03.2012 
 
Im Auftrag 
               
gez. i.V. Dönecke 
Dr. Hengstmann                                      - Dienstsiegel - 
 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes „Wipper-Weida“ 
Klostermansfeld    - Körperschaft des öffentlichen Rechts- 
 
Unterhaltungsverband "Wipper -Weida"      07.03.2012 
Am Vogts Garten 3 
06308 Klostermansfeld 
Tel.:   034772/31041 
Funk: 0172/7942636 
Fax:   034772/29025 

        
Schau der Verbandsanlagen 2012 

Die Schau der Verbandsanlagen des UHV "Wipper-Weida" findet an nachfolgend 
genannten Terminen statt. 
 
Schaubezirk I  08.05.2012   Treffpunkt: 9.00 Uhr 
vor dem Gebäude der Verwaltung der Stadt  Arnstein in Quenstedt Eislebener Straße 2 
 
Der Schaubezirk I umfasst das Einzugsgebiet der unteren Wipper in den Gemarkungen 
Arnstein, Aschersleben, Bernburg, Hettstedt, Güsten, Ilberstedt, Giersleben Alsleben 
und Plötzkau. 
 
Schaubezirk II  03.05.2012   Treffpunkt: 9.00 Uhr 
auf dem Parkplatz der Schlackenmühle in Alterode (Bad) 
 
Der Schaubezirk II umfasst das Einzugsgebiet der Eine in den Gemarkungen Arnstein, 
Falkenstein, Mansfeld und Harzgerode. 
 
Schaubezirk III  16.05.2012   Treffpunkt: 9.00 Uhr 
an der Tankstelle Wippra 
 
Der Schaubezirk III umfasst das Einzugsgebiet der mittleren Wipper in den 
Gemarkungen Hettstedt, Mansfeld, Gerbstedt, Klostermansfeld. 
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Schaubezirk IV  17.04.2012   Treffpunkt: 9.00 Uhr 
am Bahnhof in Wippra 
 
Der Schaubezirk IV umfasst das Einzugsgebiet der oberen Wipper in den 
Gemarkungen Harzgerode, Sangerhausen, Südharz und Mansfeld. 
 
Schaubezirk V  18.04.2012   Treffpunkt: 9.00 Uhr 
vor dem Gebäude der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund Helbra An der Hütte 1 
 
Der Schaubezirk V umfasst das Einzugsgebiet der oberen Bösen Sieben in den 
Gemarkungen Mansfeld, Benndorf, Helbra, Ahlsdorf, Hergisdorf, Wimmelburg, 
Lutherstadt Eisleben, Blankenheim und Bornstedt. 
 
Schaubezirk VI  10.05.2012   Treffpunkt: 9.00 Uhr 
auf dem Parkplatz vor der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land in Röblingen Pfarrstraße 8 
 
Der Schaubezirk VI umfasst das Einzugsgebiet der unteren Bösen Sieben in den 
Gemarkungen Seegebiet Mansfelder Land, Salzatal Teutschenthal, Obhausen, 
Farnstädt und Schraplau. 
 
Schaubezirk VII  11.04.2012   Treffpunkt: 9.00 Uhr 
auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der Verbandsgemeinde Weida-Land in  
Nemsdorf-Göhrendorf 
 
Der Schaubezirk VII umfasst das Einzugsgebiet der Weida in den Gemarkungen 
Mücheln, Barnstädt, Obhausen, Querfurt und Nemsdorf-Göhrendorf. 
 
 
Hinweise, Anregungen und Probleme sollten im Vorfeld der Schau schriftlich an den 
Verband herangetragen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Schietsch 
Verbandsvorsteher 

 


